
Ablaufschema zum Vorgehen bei der Erfüllung des Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII

Polizei oder Notarzt 
rufen, Mitteilung ans 

Jugendamt

Ersteinschätzung des Gefährdungsrisikos durch:
Team / Kollegiale Beratung u.a. mit Kinderschutzfachkraft o. a.

Gefährdungsstufen

Anhaltspunkte sind 
unbegründet

Gewichtige Anhaltspunkte 
werden festgestelltEs besteht Unsicherheit

Keine Gefährdung 
erkennbar aber Hilfebedarf

Es besteht Gefahr für Leib 
und Leben

Ein Kind oder Jugendlicher (K/J) fällt in einer Einrichtung bzw. in einer Maßnahme des Trägers auf

Hinzuziehen der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
vom eigenen Träger oder über Koordinierungsstelle des 

Landratsamtes unter 03601-801018

Entwicklung eines Hilfe- und Schutzplanes (Maßnahmen 
zur Abwendung der KWG) für den Einzelfall unter 

Einbeziehung der Erziehungsberechtigten, Kinder &
Jugendlichen

Gespräch mit 
Erziehungsberechtigten, 

hinwirken auf 
Inanspruchnahme einer Hilfe

Keine Wirkung
Unterstützung / 

Hilfe wirkt

Ergebnis der gemeinsamen Einschätzung unter Beobachtung der bisherigen Mitwirkung aller Beteiligten

Keine Gefährdung Verdacht einer latenten Gefährdung Verdacht einer akuten Gefährdung

Gespräch mit Erziehungsberechtigten, 
Verdeutlichung der Risikoeinschätzung, 

Angebot von Hilfe und ggf. Aufforderung 
zum Kontakt mit Jugendamt / ASD

Meldung ans Jugendamt mit 
Abgabe der Dokumentation

Kontakt: 03601-802285
jugendamt@uh-kreis.de

Information an 
Erziehungsberechtigten/K/J 
über notwendige Meldung

Überführung des Falles in das Handlungsmuster des 
Jugendamtes / Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Krisenintervention

Kooperationsbereitschaft 
Erziehungsberechtigten, 
K/J? Hilfeangebot wirkt?

neinAbwendung 
der Gefahr

Weiter beobachten, ggf. 
weiter Informationen 

einholen, nach 
festgelegtem Zeitraum 
wieder Einschätzung im 

Team
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Über den gesamten 
Zeitraum hinweg 

gilt: (1) Erzieherische 
Vernachlässigung

(2) (Zahn-) Medizinische 
Vernachlässigung

(3) emotionale 
Vernachlässigung

a) Verweigerung 
angemessener 
emotionaler 
Reaktionen

b) Ignorieren
(4) Körperliche 

Vernachlässigung
a) Ernährung
b) Hygiene
c) Obdach
d) Kleidung
(5) unterlassene Aufsicht
(6) Aussetzung einer 

gewalttätigen 
Umgebung

(7) Emotionale 
Misshandlung

a) Isolieren
b) Terrorisieren
(8) körperliche 

Misshandlung
(9) Sexueller Missbrauch
a) Berührungsloser 

sexueller Missbrauch
b) sexueller Kontakt
c) sexuelle Handlungen

Gewichtige 
Anhaltspunkte 

Rückmeldung des ASD über Abwehr der Gefährdung an die 
meldende Einrichtung

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Lindenhof 1 

99974 Mühlhausen

Info: Hinzuziehen einer Insoweit erfahren 
Fachkraft im Kinderschutz (IseF)
Kita: Pflicht laut §7 Abs 6. ThürKigaG
Jugendarbeit: Pflicht laut §8a SGB VIII
Schule: Recht laut§ 55a ThürSchulG
Berufsgeheimnisträger: Recht laut § 4 KKG
Andere Fachkräfte: Recht laut 8b SGB III


